
  

 

GEMEINDEVERBAND ARA SEMPACH-NEUENKIRCH 
 

 

 

Einberufung der Delegiertenversammlung  
 
 

 
 

Einladung zur 6. Delegiertenversammlung 
 

Dienstag, 2. November 2010, 17.00 Uhr, 

Sitzungszimmer der Stadtverwaltung Sempach  
 
 

 

 

Traktanden 
 
1. Begrüssung / Bestellung des Tagesbüros 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit nach Art. 18 der Statuten 
3. Genehmigung des Protokolls der 5. Delegiertenversammlung vom 29. April 2010 
4. Festsetzung der Entschädigung der Verbandsleitung 
5. Beschlussfassung über einen Zusatzkredit von Fr. 440'000.-- für die  
 Schlammentwässerung 
6. Beschlussfassung über den Voranschlag 2011 und das Jahresprogramm 2011 
7. Beschlussfassung über den Finanz- und Aufgabenplan 2011 - 2015 
8. Festlegung des Kostenverteilers 
9. Verschiedenes 
 
 
Die Delegiertenversammlung ist öffentlich. Stimmberechtigt sind die Delegierten der 
Verbandsgemeinden.  
 
Allfällige Anträge der Delegierten sind dem Präsidenten der Verbandsleitung späte-
stens 30 Tage vor der Durchführung der Delegiertenversammlung bzw. bis 1. Oktober 
2010 schriftlich einzureichen.  
 
Die Akten zu den Geschäften der Delegiertenversammlung liegen 16 Tage vor der Ver-
sammlung bei der Stadtverwaltung Sempach und bei der Gemeindeverwaltung Neuen-
kirch zur Einsichtnahme öffentlich auf.  
 
6206 Neuenkirch, 24. August 2010 
 

GEMEINDEVERBAND ARA SEMPACH-NEUENKIRCH 
Präsident: Aktuarin: 
Jean-Paul Niederberger Andrea Stocker 

 


